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01. Vorbemerkungen 

Die Gemeinde Schellweiler hat in ihrer Sitzung am 07.11.2024 die Änderung des Bebauungs-

planes "In der Höll, Änderung IV " im vereinfachten Verfahren beschlossen. Da die Grundzüge 

der Planung nicht berührt werden erfolgt die Änderung im vereinfachten Verfahren. 

 

Im vereinfachten Verfahren wird gemäß § 13 Abs. 3 BauGB von der Umweltprüfung nach § 2 

Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 

Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der 

zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen; § 4c BauGB ist nicht 

anzuwenden. 

 

02. Gültigkeit der Festsetzungen "In der Höll, Änderung II" von 2014 und "In der 

Höll, Änderung III" von 2021 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um den gesamten Bereich des Bebauungsplanes "In der 

Höll, Änderung III" in Schellweiler, der im Jahr 2021 rechtskräftig wurde. In der 3 Änderung 

wurde lediglich die Planzeichnung angepasst und die textlichen Festsetzungen blieben gleich. 

Die textlichen Festsetzungen wurden zuletzt in der Änderung II geändert, die 2014 rechtskräf-

tig wurde. Für den unveränderten räumlichen Geltungsbereich der 4. Änderung gelten alle 

textlichen Festsetzungen, Ausweisungen, Darstellungen und Hinweise des bisher gültigen Be-

bauungsplans, mit Ausnahme der Festsetzungen zur Gestalt der Vorgärten und zu Stützmau-

ern. 

 

Dieser Bebauungsplan enthält Festsetzungen nach Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 

des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist, der Baunut-

zungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 

(BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 

176) geändert worden ist und der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die 

Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 

(BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 

2025 I Nr. 189) geändert worden ist. 

 

03. Festsetzungen und Planurkunde des Bebauungsplanes 

Die Änderung des Bebauungsplanes erfolgt nur in den textlichen Festsetzungen hinsichtlich 

der Festsetzung zu der Gestalt der Vorgärten und zu Stützmauern. Die Festsetzung werden 

in Gänze mit den Änderungen aufgelistet. Die Planurkunde aus der letzten Änderung wird nicht 

geändert und behält weiterhin ihre Gültigkeit. Ein weiterer Hinweis zu Aufbauten auf Stützmau-

ern wird hinzugefügt. 

 

04. Bestandteile 

Bestandteile des Bebauungsplans sind Planurkunde, textliche Festsetzungen mit Begrün-

dung. 
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Textliche Festsetzungen 

 

1. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen 
 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit §§ 1 - 15 

BauNVO) 

 

1.1.1 Baugebiete (§ 1 Abs. 3 BauNVO) 

Das Baugebiet wird als WA - Allgemeines Wohngebiet - gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. 

Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe im Sinne des § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO i.V. mit § 1 

Abs. 6 BauNVO sind im allgemeinen Wohngebiet allgemein zulässig. Gartenbaubetriebe und 

Tankstellen sind von einer möglichen Ausnahme im Sinne des § 4 Abs. 3 BauNVO ausge-

schlossen. 

 

1.1.2 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 

BauGB) 

 

Im Baugebiet sind max. drei Wohnungen je Wohngebäude zulässig. 

 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit §§ 16 - 21a 

BauNVO) 

 

1.2.1 Grundflächenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO und § 19 BauNVO) 

Die Grundflächenzahl wird auf 0,4 festgesetzt. 

 

1.2.2 Geschossflächenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO und § 20 BauNVO) 

Die Geschossflächenzahl wird auf 0,8 festgesetzt. 

Bei der Ermittlung der Geschossflächenzahl (GFZ) sind die Flächen von Aufenthaltsräumen in 

anderen Geschossen als in Vollgeschossen einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppen-

räume mitzurechnen. 

 

1.2.3 Zahl der Vollgeschosse (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO und § 20 BauNVO) 

Die Zahl der Vollgeschosse wird auf maximal 2 festgesetzt. 

1.2.4 Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO und § 18 BauNVO) 

Die Traufhöhe, gemessen zwischen dem Bezugspunkt und dem Schnittpunkt des aufgehen-

den Mauerwerks mit der Oberkante Dachhaut darf 6,50 m nicht überschreiten. Hierbei darf der 

talseitige Traufpunkt in der Höhenlage den bergseitigen nicht überschreiten. 

 

Die festgesetzte Traufhöhe gilt nicht für Zwerggiebel, Einschübe und Dachgauben. 

 

Die Firsthöhe wird auf maximal 10,00 m über der fertigen Geländeoberfläche begrenzt. 

 

Oberer Bezugspunkt ist der Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut an der Traufseite. 
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Unterer Bezugspunkt für talseits der Straßen zu erstellende Gebäude ist die Oberkante der 

fertigen Erschließungsstraße in der Mitte der jeweiligen Gebäudefront. Unterer Bezugspunkt 

für bergseits der Straßen zu erstellende Gebäude ist die Oberkante der fertigen Geländehöhe 

(siehe hierzu auch 2.4 Geländeveränderung). 

 

Bei mehrerer angrenzenden Erschließungsstraßen bleibt die Wahl der Straße, nach welcher 

der untere Bezugspunkt festgelegt wird, freigestellt. 

 

 
 

1.3 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. mit § 23 

BauNVO) 

Die überbaubare Grundstücksfläche ist durch Baugrenzen festgelegt gemäß der zeichneri-

schen Darstellung im Planteil. Die Grenzabstände sind entsprechend dem Planeinschrieb ein-

zuhalten. 

Auf den Grundstücksflächen zwischen den der Erschließung dienenden Verkehrsflächen i.S. 

des § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB und den vorderen, straßenseitigen Baugrenzen sind nur Einfrie-

dungen, Müllboxen, die im Zusammenhang mit Einfriedungen errichtet werden oder mit dem 

Hauptgebäude verbunden sind, und nicht überdachte Stellplätze für Kraftfahrzeuge zugelas-

sen. 

Garagen, überdachte Stellplätze (Carports) und Nebenanlagen i.S. des § 14 Abs. 2 BauNVO 

sind in diesem Bereich unzulässig. Ansonsten sind Garagen, überdachte Stellplätze (Carports) 

und Nebenanlagen i.S. des § 14 Abs. 2 BauNVO auch außerhalb der Baugrenzen zulässig, 

jedoch nicht in den Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Natur und Landschaft. 

 

1.3.1 Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Es sind so viele Stellplätze herzustellen wie nach landesrechtlichen und anderen Vorschriften 

für die Nutzung der Grundstücke erforderlich sind oder wie dort Kraftfahrzeuge gehalten wer-

den, mindestens jedoch 2 Stellplätze je Wohnung. 

Statt der Stellplätze können Garagen hergestellt und auf die Anzahl der Stellplätze angerech-

net werden. 

Vor den Garagentoren ist generell ein Stauraum von mindestens 5,50 m einzuhalten. 
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1.4 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. mit § 22 BauNVO) 

Die Bauweise wird als offene Bauweise festgesetzt. 

Es sind nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig. 

 

1.5 Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Die Firstrichtung aller Gebäude ist freigestellt. 

 

1.6 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

 

1.6.1 Straßenverkehrsfläche 

Die bestehende bzw. die auszubauende "Friedhofstraße" wird als Straßenverkehrsfläche fest-

gesetzt. 

 

1.6.2 Verkehrsberuhigter Bereich 

Die neu zu errichtenden Anliegerstraßen sind als Mischverkehrsflächen herzustellen. 

 

1.6.3 Landwirtschaftlicher Weg 

Zur Erschließung der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen wird entsprechend 

dem Bestand ein landwirtschaftlicher Weg festgesetzt. 

 

1.6.4 Fußwege 

Entsprechend den zeichnerischen Festsetzungen sind Fußwege, bei Bedarf in Verbindung mit 

Treppenstufen, herzustellen 

1.7 Landespflegerische Maßnahmen; Flächen oder Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft (§ 9 Abs. 1 Nrn. 20 und 25 BauGB) 

 

1.7.1 Auf öffentlichen Flächen 

 

Öffentliche Grünflächen O1 - O5 (Gebietsteil 1) 

 

Ö1 

Auf der nördlichst liegenden 600 m2 großen Freifläche werden in Anlehnung an die bestehende 

angrenzende Gehölzstruktur gruppenartige Ergänzungen mit Feldgehölzen der Artenliste 2 

angepflanzt. 

Die Pflanzungen selbst bedecken dann eine Fläche von ca. 250 m2. 

 

Ö1 und Ö5 

Die bestehenden Bäume, Hecken und Feldgehölze parallel dem Wirtschaftsweg im Nordwes-

ten sowie entlang dem Graben im Südosten sind zu sichern und dauerhaft zu erhalten. Damit 

verbunden sind die Sträucher alle 8-10 Jahre durch starken Rückschnitt zu pflegen. 

 

Ö2 

Hierbei handelt es sich um alle öffentlichen, straßenbegleitenden Grünflächen größerer Flä-

chenausdehnung, deren Standort sich für die Pflanzung von Solitärbäumen, in Verbindung mit 

standortgerechter Unterpflanzung, eignen. Insbesondere ist der Erhalt des Einzelbaumes in 
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beachtlicher Größe, nahe dem vorhandenen Friedhof, zu sichern. 

 

Ö 3 und Ö 4 

Auf den in der Planzeichnung mit Ö3 und Ö4 gekennzeichneten öffentlichen Grünflächen sind 

entlang der Bebauung ein mindestens dreireihiges Feldgehölz anzulegen und zu pflegen. 

Der Pflanzstreifen soll durch Einbuchtungen, zusätzliche Bepflanzungen, unterschiedliche 

Pflanzdichten, Gruppenbildung von Sträuchern u.ä. gegliedert und aufgelockert werden. 

 

Zusätzliche Ausgleichsflächen (Gebietsteil 2 und 3) 

Die Ausgleichsfläche A im Gebietsteil 2 umfasst das Flurstück 540 mit 2.900 m2. 

Hierbei handelt es sich um eine Ackerfläche, die in einen Grünlandbestand umgewandelt wird. 

Hier wird eine einreihige, wegorientierte Obstbaumreihe angepflanzt. 

 

Die Ausgleichsfläche B im Gebietsteil 3 umfasst die Flurstücke 339 u. 340 mit insgesamt 6.900 

m2. Hierbei handelt es sich um Weideland mit zwei alten Obstbaumreihen. Hier wird zur Erhal-

tung dieser Streuobstwiese eine weitere Obstbaumreihe angelegt. 

 

Öffentliche Verkehrsflächen 

Auf den öffentlichen Verkehrsflächen sind hochstämmige Laubbäume an geeigneter Stelle zu 

pflanzen. 

 

Fußwege 

Die im Plan festgesetzten Fußwege sind zur Minimierung der Versiegelung in wasserdurch-

lässiger Bauweise auszuführen. 

 

1.7.2 Auf privaten Flächen 

 

Private Flächen 

Die nicht überbaubaren privaten Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen. Auf jedem 

Baugrundstück sind mindestens zwei hochstämmige Laubbäume oder Obsthochstämme, vor-

zugsweise aus den beigegebenen Pflanzenlisten anzupflanzen. Koniferen, Nadel- oder Zier-

gehölze sind keine ortstypischen Bepflanzungen. Die Vorgärten sind gärtnerisch anzulegen 

und zu pflegen. Dabei ist mindestens 50 % der Vorgartenfläche zu begrünen. Im Vorgarten ist 

mindestens ein Baum 2. Ordnung oder alternativ ein Obsthochstamm anzupflanzen. Bei Vor-

gärten, die weniger als 3 m tief sind, können alternativ auch jeweils zwei Sträucher aus den 

beiliegenden Pflanzenlisten im Vorgarten gepflanzt werden. 

 

Stellplätze und Zufahrten zu Stellplätzen und Garagen 

Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Zufahrten zu Stellplätzen und Garagen sind in wasserdurch-

lässiger Bauweise auszuführen (Rasenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen o. ä.). 

 

Gehölzstreifen (G 1) 

Auf der in der Planzeichnung mit G1 gekennzeichneten Fläche ist ein 5,0 m breiter Gehölz-

streifen anzulegen und zu unterhalten. Dazu sind im Mittel vier Sträucher pro 10 m² in 2x ver-

pflanzter Qualität aus den beiliegenden Pflanzlisten anzupflanzen. Abgängige Pflanzen sind 

gleichwertig zu ersetzen. Die Verwendung von Nadelgehölzen innerhalb dieses Gehölzstrei-

fens ist nicht zulässig. 

 



Bebauungsplan „In der Höll, Änderung IV" OG Schellweiler 
Textliche Festsetzungen und Begründung VG Kusel-Altenglan 
25. September 2025 Seite 10 von 20 Seiten 

   

 

 

1.8 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern soweit sie 
zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 
BauGB) 

 

Aufschüttungen und Abgrabungen 

Die Bereiche für Aufschüttungen und Abgrabungen zur Herstellung des Straßenkörpers sind 

in privaten Grundstücksbereichen mit maximalem Neigungsverhältnis 1 : 1,5 m (H : T), zu 

dulden. Bei Veränderung der Böschungen darf die Standfestigkeit des Straßenkörpers nicht 

beeinträchtigt werden. 

 

Stützmauern 

Stützmauern, sofern sie in senkrechter Bauweise hergestellt werden, sind sichtbar bis maxi-

mal 1,75 m hoch entlang der öffentlichen Verkehrsfläche zulässig. Im Rückwertigen Bereich 

der Bebauung sind Stützmauern bis zu einer Höhe von 2,00 m hoch zulässig. Die Verwen-

dung von Betonmauern ist unzulässig. 
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2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§9 Abs. 4 BauGB i.V. 

mit § 88 Abs. 1, 2 und 6 LBauO) 
 

2.1 Dachformen und Dachneigungen 

Innerhalb des Baugebietes sind alle Dachformen und alle Dachneigungen zulässig. 

 

Solaranlagen, Photovoltaikanlagen sowie extensive Dachbegrünungen als Beitrag zur Nieder-

schlagswasserbewirtschaftung sind zulässig. 

 

Die Farbe der Dacheindeckung ist freigestellt. 

 

2.2 Dachaufbauten 

Dachaufbauten sind ohne Einschränkung möglich. 

 

2.3 Gestaltung der Vorgärten 

Die Flächen zwischen den Erschließungsstraßen und der vorderen Gebäudeflucht dürfen nicht 

als Arbeits- oder Lagerflächen genutzt werden. Stein- oder Schottergärten sind in den genann-

ten Flächen nicht zulässig. 

 

2.4 Gelände und Geländeveränderungen 

Im Rahmen der Gestaltung der Außenanlage sind Abgrabungen und Aufschüttungen von mehr 

als 3,0 m Höhe, bezogen auf das Urgelände, gemessen am höchsten bzw. tiefsten Punkt, 

unzulässig. 

 

2.5 Stützmauern 

Stützmauern, sofern sie in senkrechter Bauweise hergestellt werden, sind sichtbar bis maximal 

1,75 m hoch entlang der öffentlichen Verkehrsfläche zulässig. Im Rückwertigen Bereich der 

Bebauung sind Stützmauern bis zu einer Höhe von 2,00 m hoch zulässig. Die Verwendung 

von Betonmauern ist unzulässig. 

 

2.6 Einfriedungen 

Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind Einfriedungen bis zu einer Höhe von maximal 

1,20 m über der Oberkante Bürgersteig zugelassen. Innerhalb dieser Gesamthöhe sind So-

ckelmauern bis 0,40 m Höhe zulässig. 

Die Verwendung von Maschendrahtzäunen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen ist unzu-

lässig. 
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3. Hinweise 

 

3.1 Ordnungswidrigkeiten (§ 89 LBauO) 

Ordnungswidrig im Sinne des § 89 LBauO handelt, wer den Festsetzungen der hiermit nach § 

88 LBauO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. 

 

3.2 Baugrund 

Bergbau / Altbergbau 

Dokumentationen oder Hinweise zu tatsächlich erfolgtem Abbau in dem ehemaligen Berg-

werksfeld "Selchenbach"  liegen dem LGB in Rheinland-Pfalz nicht vor. 

 

Sollte bei zukünftigen Bauvorhaben auf Indizien für Bergbau gestoßen werden, wird die Ein-

beziehung eines Braugrundberaters bzw. Geotechnikers zu einer objektbezogenen Baugrund-

untersuchung empfohlen. Bereits erstellte Baugrunduntersuchungen können bei der Ver-

bandsgemeindeverwaltung eingesehen werden. 

 

Boden und Baugrund 

Aufgrund der geologischen Informationen wird dringend die Erstellung eines Baugrundgutach-

tens einschließlich der Prüfung der Hangstabilität empfohlen. Die einschlägigen DIN-Normen, 

wie z.B. DIN 1054, DIN 4020 und DIN EN 1997-1 und -2, sind zu beachten. 

 

Von der Planung von Versickerungsanlagen wird abgeraten. 

 

Bei Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu berücksichtigen. 

 

3.3 Freiflächenplan 

Zur Beurteilung der planungsrechtlichen Zulässigkeit eines Bauvorhabens wird empfohlen den 

Unterlagen zum Bauvorhaben einen qualifizierten Freiflächenplan im Maßstab 1:200 beizufü-

gen. Darin sind insbesondere die bebauten Flächen, sonstige befestigte Flächen wie Kfz-Stell-

plätze, Zugänge oder Zufahrten und die Art ihrer Befestigung, die bepflanzten Flächen und die 

Art ihrer Bepflanzung, die zu pflanzenden, zu erhaltenden und zu entfernenden Gehölze sowie 

sonstige Begrünungsmaßnahmen (Fassaden- oder Dachbegrünung) nach Art und Größe an-

zugeben. 

 

3.4 Wasserwirtschaftliche Belange 

Die hydrogeologischen Bodenverhältnisse wurden gutachterlich untersucht. Das Gutachten 

kann bei der Verbandsgemeindeverwaltung eingesehen werden. 

 

Die Einleitung von Niederschlagswasser in ein Gewässer stellt nach § 8 WHG eine erlaubnis-

pflichtige Benutzung dar. Die breitflächige Versickerung vor Ort über die belebte Bodenzone 

ist in wasserwirtschaftlicher Hinsicht als erlaubnisfrei anzusehen. 

 

Grundsätzlich sollte das anfallende Oberflächenwasser gemäß § 55 Abs. 2 WHG ortsnah 

versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit 

Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist 

grundsätzlich die breitflächige Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers über 
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die belebte Bodenzone vor anderen Entwässerungsformen zu bevorzugen. 

 

Anfallendes nichtbehandlungsdürftiges Niederschlagswasser (z.B. von Dachflächen) kann 

gesammelt (z.B. in Zisternen) und als Brauchwasser genutzt werden. Bei einer Speiche-

rung des Oberflächenwassers in z.B. Zisternen sind diese so zu bemessen, dass je m² versie-

gelter Fläche 50 l Niederschlagswasser zurückgehalten oder verdunstet werden können. Die 

Anlagen für die Rückhaltung des Oberflächenwassers sind so herzustellen, dass ein leerlaufen 

sichergestellt ist. Sofern die Sammlung des Niederschlagswassers in Zisternen erfolgt, wird 

empfohlen, das gesammelt Wasser zur Brauchwassernutzung (Gartenbewässerung, Spei-

sung von Teichen, Toilettenspülung usw.) zu verwenden. Die Nutzung als Brauchwasser im 

Haushalt, bei der Abwasser anfällt (z.B. für Toilettenspülung, Waschmaschine) ist der Ver-

bandsgemeinde anzuzeigen. 

 

Allgemein bitten wir, die Vorgaben der jeweils gültigen Allgemeinen Wasserversorgung bzw. 

Entwässerungssatzung der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan zu beachten. 

 

Auf die Vorschriften des § 65 Landeswassergesetz (wassergefährdende Stoffe) und die Ver-

ordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (WasgefStAnIV) vom 

31.03.2010 ( BGBI.IS. 377) wird hingewiesen. 

 

Nach § 65 LWG i.V.m. § 62 WHG sind die Betreiber dazu verpflichtet, Ihre Anlage zur Lage-

rung wassergefährdender Stoffe (bei Heizöl mehr als 1000 l) vor Inbetriebnahme oder nach 

einer wesentlichen Änderung durch einen zugelassenen Sachverständigen überprüfen zu las-

sen oder der Unteren Wasserbehörde, bei der Kreisverwaltung Kusel eine durch den ausfüh-

renden Fachbetrieb ausgestellte Bescheinigung über die ordnungsgemäße Errichtung vorzu-

legen. 

 

Grundstücksdränagen dürfen nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden. 

 

Von den befestigten Flächen der Baugrundstücke darf kein Oberflächenwasser auf die öffent-

lichen Straßenverkehrsflächen geleitet werden. 

 

3.5 Hebeanlagen 

Zur Entsorgung der häuslichen Abwässer sind talseitig der Erschließungsstraßen tiefliegende 

Gebäude bei Bedarf über Hebeanlagen zu entwässern. 

 

3.6 Trinkwasserversorgung 

Zur Sicherung der Trinkwasserversorgung für hochliegende Gebäude ab ca. 325 m ü. NN wird 

die Installation von hausinternen Druckerhöhungsanlagen empfohlen. 

 

3.7 Ver- und Entsorgungsleitungen 

Stromversorgung 

Die Verlegung der Stromversorgungsleitung erfolgt unterirdisch in öffentlichen Verkehrsflä-

chen. Zur Erschließung des Baugebietes sind die Anschlussleitungen zur Stromversorgung 

der einzelnen Grundstücke bereits bis auf die Grundstücke verlegt. Die Anschlussleitungen 

liegen somit bereits unterirdisch auf den einzelnen Grundstücken und stehen unter elektrischer 

Spannung; diese sind in der Planzeichnung nachrichtlich nicht ausgewiesen. 
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Die tatsächliche Lage dieser Leitungen ergibt sich allein aus der Örtlichkeit. Der Träger der 

Versorgung des Plangebietes mit elektrischer Energie ist für Planung und Bau zur Erweiterung 

/ Anpassung des bestehenden Leitungsnetzes frühzeitig über den Beginn und Ablauf der Er-

schließungs- und Baumaßnahmen zu unterrichten um sich über die genaue örtliche Lage die-

ser Anschlussleitungen zu erkundigen. Sach- und Personenschäden können so vermieden 

werden. 

 

Bei Anpflanzung von Bäumen und tiefwurzelnden Sträuchern im Bereich unterirdischer Ver-

sorgungsleitungen sind die Abstandsvorgaben der geltenden technischen Regelwerke (z.B. 

„Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ der Forschungsgesellschaft für Stra-

ßen und Verkehrswesen) zu beachten. Bei Nichteinhaltung der dort angegeben Abstandsvor-

gaben sind auf Kosten des Verursachers, in Absprache mit dem jeweiligen Versorgungsträger, 

geeignete Maßnahmen zum Schutz der Leitungen (z.B. Einbau von Trennwänden) zu treffen. 

 

Telekommunikation 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. Bei der Bauausführung 

ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommunikationslinien ver-

mieden werden und aus betrieblichen Gründen (z.B. im Falle von Störungen) der ungehinderte 

Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen Abde-

ckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse soweit frei ge-

halten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren wer-

den können. 

 

Vor Baubeginn ist eine Planauskunft und Einweisung der zentralen Stelle einzufordern: 
 
Deutsche Telekom Technik GmbH 
Zentrale Planauskunft Südwest 
Chemnitzer Str. 2, 67433 Neustadt a.d Weinstr. 
E-Mail: planauskunft.suedwest@telekom.de 
 
Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 
 
Sollte an den betreffenden Standorten ein Anschluss an das Telekommunikationsnetz der Te-

lekom benötigt werden, ist diese zur Koordinierung mit der Verlegung anderer Leitungen recht-

zeitig zu kontaktieren (Bauherrnservice 0800 3301903). 

 

3.8 Grenzabstände von Pflanzen 

Für die Abstände von Bäumen und Sträuchern zu den Grundstücksgrenzen, insbesondere zu 

landwirtschaftlich genutzten Flächen, gilt §§ 44 und 46 Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz. 

Bei Anpflanzungen an Wirtschaftswegen muss ein Abstand von 0,5 m eingehalten werden. 

 

3.9 Archäologische Funde 

Bei der Vergabe der Erdarbeiten sind die Baufirmen vertraglich zu verpflichten, den Baubeginn 

jeglicher Erdarbeiten rechtzeitig (mind. 4 Wochen vorher) der Denkmalfachbehörde Direktion 

Landesarchäologie - Erdgeschichte -, Niederberger Höhe 1 in 56077 Koblenz, anzuzeigen, 

damit vor bzw. während der Bodeneingriffe die geologischen und paläontologischen Befunde 

und Funde fachgerecht dokumentiert bzw. geborgen werden können. 

mailto:planauskunft.suedwest@telekom.de


Bebauungsplan „In der Höll, Änderung IV" OG Schellweiler 
Textliche Festsetzungen und Begründung VG Kusel-Altenglan 
25. September 2025 Seite 15 von 20 Seiten 

   

 

1. Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmal-

schutzgesetzes (DSchG) vom 23.03.1978 (GVBI., 1978,S159 ff), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 26.11.2008 (GVBI.,2008, S301) sowie durch Art. 3 des Gesetzes 

vom 03.12.2014 (GVBI. S245) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende, ar-

chäologische Fund gem. §§ 16 - 21 DSchG RLP unverzüglich zu melden, die Fund-

stelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen 

Verlust zu sichern. 

 
2. Absatz 1 entbindet Bauträger / Bauherrn bzw. entsprechende Abteillungen der Verwal-

tung jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenüber der GDKE 

 

3. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Lan-

desarchäologie ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit wir unsere Rettungs-

grabungen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig den Anforderun-

gen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend durchführen können. 

Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl. notwendigen 

Grabungen sind von Seiten der Bauherren/ bauträger finanzielle Beiträge für die Maß-

nahmen erforderlich. 

 

3.10 Kleindenkmäler 

Rein vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass sich im Planungsgebiet bisher unbekannte 

Kleindenkmäler (z.B. Grenzsteine) befinden können. Diese sind zu berücksichtigen bzw. dür-

fen von Planierungen o.ä. nicht berührt oder von ihrem angestammten, historischen Standort 

entfernt werden. 

 

3.11 Kostenerstattung zu naturschutzrechtlichen Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen 

Zuordnungsfestsetzungen 
Die im Bebauungsplan mit Ö1 - Ö5 (Gebietsteil 1) gekennzeichneten Flächen und die Aus-

gleichsflächen A und B (Gebietsteil 2 und 3) sowie die darauf auszuführenden Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen werden als Sammelkompensationsmaßnahmen gemäß § 8a Abs. 1 

BNatSchG dem öffentlichen und privaten Eingriff in Naturhaushalt und Landschaftsbild zuge-

ordnet. 

 

Nach dem Grundsatz der Sammelzuordnung werden alle Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

den Baulandflächen zugeordnet. 

 

Hierzu erfolgt die Refinanzierung der Kosten für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen als bei-

tragsfähiger Erschließungsaufwand (§ 131 Abs. 1 BauGB). 

 

Dabei verteilt sich der Eingriff gemäß Flächenbilanzierung zwischen öffentlich und privat wie 

folgt: 

 

37 % öffentlicher Eingriff (Erschließung) 

63 % privater Eingriff (überbaubare Grundstücksfläche) 

 

Soweit Regelungen auf dem früheren BauGB und der früheren BauNVO basieren werden 
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diese durch die Bestimmungen des BauGB und der BauNVO in der zur Zeit geltenden Fas-

sung ersetzt. 

 

3.12 Höhe von Einfriedungen und Aufbauten auf Stützmauern 

Die im Bebauungsplan festgesetzte maximale Höhe von Einfriedungen oder Stütz-mauern be-

zieht sich auf die Gesamthöhe der baulichen Anlage, gemessen ab der natürlichen Gelände-

oberfläche bzw. dem festgelegten Geländeverlauf bis zur obersten Kante der Einfriedung ein-

schließlich aller Aufbauten. Dies umfasst neben dem eigentlichen Mauerwerk auch zusätzliche 

Bauteile wie Zäune, Gitter, Sichtschutz- oder Metallaufsätze. 

Aufbauten auf einer Stützmauer gelten bauordnungsrechtlich als Bestandteil der Einfriedung 

und werden bei der Bestimmung der zulässigen Höhe vollumfänglich mitgerechnet. Eine ge-

trennte Betrachtung einzelner Bauteile findet nicht statt. Maßgeblich ist hierbei die landesrecht-

liche Auslegung baulicher Anlagen gemäß § 2 Abs. 1 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz 

(LBauO), wonach auch ortsfeste Konstruktionen wie Zaunaufsätze als bauliche Anlagen gel-

ten. 

Diese Sichtweise entspricht der allgemeinen Verwaltungspraxis und wird durch die Rechtspre-

chung, unter anderem durch den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, bestätigt. Danach ist 

bei der Prüfung der Zulässigkeit einer Einfriedung stets auf die Gesamthöhe des Bauwerks 

einschließlich eventueller Aufsätze abzustellen (vgl. sinngemäß VGH München, Beschl. v. 

14.09.2020 – 1 ZB 20.260). 

Überschreitungen der festgesetzten Höhe durch zusätzliche Aufbauten sind daher nur im Rah-

men einer Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 BauGB zulässig, sofern die planungsrechtlichen Vo-

raussetzungen erfüllt sind. 

 

 

Schellweiler, den ………. (Matthias Doll) 

               Ortsbürgermeister 
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4. Anhang (Pflanzliste) 

 
a) Artenliste Sträucher / Bäume 
 

Für die Vorgarten-, garten- und Straßenbäume (Artenliste 1): 

 

Acer platanoides - Spitzahorn 

Acer pseudoplatanus - Bergahorn 

Fraxinus excelsior - Gemeine Esche 

Prunus padus - Traubenkirsche 

Quercus robur - Stieleiche 

Quercus petrae - Traubeneiche 

Sorbus aucuparia - Eberesche 

Till cordata - Winderlinde 

 

Pflanzqualität: Baumschulware, Hochstamm, 3xv. mind. 12 - cm, o.B. 

 

Bei den Hochstämmen ist darauf zu achten , dass sie im Straßenbereich im Laufe von 7 -10 

Jahren auf einen Kronenansatz von mindestens vier Meter aufgeastet werden (Lichtraumpro-

fil). 

 

Für den Aufbau der Feldgehölzbestände ist auf folgende Arten zurückzugreifen (Artenliste 2): 

 

Cornus mas - Kornelkirsche 

Carpinus betulus - Hainbuche 

Corylus avellana - Haselnuss 

Prunus avium - Vogelkirsche 

Prunus padus - Traubenkirsche 

Prunus spinosa - Schlehdorn 

Quercus robur - Stieleiche 

Rosa canica- Hundsrose 

Sambucus nigra - Schwarzer Holunder 

Viburnum lantana - Wolliger Schneeball 

Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball 

 

Pflanzqualität: Baumschulware, Sträucher, 2xv. ohne Ballen 100 - 125 cm Höhe 
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b) Für die Anlage von Obstbäumen können u.a. folgende alte Streuobstsorten verwen-
det werden: 
 

Äpfel: 

 

Biesterfelder Renette (Herbstapfel) 

Geheimrat Oldenburg 

Goldparmäne (Winterapfel) 

Klarapfel (Sommerapfel) 

Landsberger Renette (Winterapfel) 

Rote Sternrenette (Herbst- / Winterapfel) 

Roter von Boskoop 

 

Birnen: 

 

Gute Graue (Sommerbirne) 

Gellerts Butterbirne (Herbstbirne) 

Köstliche von Charneu (Herbstbirne) 

Pastorbirne (Winterbirne) 

 

Kirschen, Zwetschgen, Mirabellen, Quitten: 

 

Große Schwarze Knorpelkirsche 

Hedelfinger Riesenkrische 

Scheiders Späte Knorpelkirsche 

Bühler Frühzwetschge 

Deutsche Hauszwetschge 

Mirabelle von Nancy 

Birnenquitte "Champion" 

Apfelquitte "Konstantinopeler" 
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Begründung 
 

1. Allgemeines 
Die Ortsgemeinde Schellweiler plant die 4. Änderung des Bebauungsplanes „In der Höll“. Die 

Änderung betrifft die Festsetzungen zu der Gestalt der Vorgärten und zu den Stützmauern im 

gesamten Plangebiet. Neben der Begründung für die Änderungen bleibt die Begründung für 

die bestehenden Festsetzungen weiterhin gültig. 

 

1.1 Erfordernis der Planung 

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB ist die Gemeinde verpflichtet, Bauleitpläne aufzustellen, sobald und 

soweit es für die für die städtebauliche Ordnung erforderlich ist. Da die Höhenunterschiede in 

dem Plangebiet sehr hoch sind, wird eine Erhöhung der maximalen Höhe von Stützmauern 

auf 1,75 m als sinnvoll erachtet. Für die Ortsgestaltung werden zudem gestalterische Ände-

rungen vorgenommen. 

 

1.2 Ziele und Zweck der Planung 

Die Festsetzungen dienen dazu, eine bessere Ausnutzung der Fläche zu erreichen, ohne 

große Böschungsbereiche. Zudem wird durch die gestalterischen Vorgeben das Ortsbild ge-

wahrt. 

 

1.3 Auswirkungen der Planung 

Die städtebaulichen Auswirkungen der Planung sind unerheblich, da an Art und Maß der bau-

lichen Nutzung keine Änderungen vorgenommen werden. Durch die Unzulässigkeit von Be-

tonbauern und Steingärten wird das Ortsbild in der Gemeinde Schellweiler gewahrt.  

Auszugleichende Eingriffe oder eine Beeinträchtigung geschützter Arten entstehen nicht. 

 

1.4 Begründung einzelner Festsetzungen 

Die Bebauungsplanänderung umfasst lediglich textliche Festsetzungen zu der Gestaltung von 

Vorgärten und zu Stützmauern. Die Begründung der geänderten Festsetzungen sind folgend 

niedergeschrieben. Die weiteren Begründungen der einzelnen Festsetzungen bleiben unbe-

rührt und behalten ihre Gültigkeit von dem Bebauungsplan „In der Höll“ und seinen vorherigen 

Änderungen. Diese werden nicht nochmal genannt. 

 

2.3 Gestalt der Vorgärten 

Begründung: Stein- oder Schottergärten sind in den genannten Flächen nicht zulässig. Dies 

dient dem Zweck die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens zu belassen und das Mikroklima 

des Siedlungsbereiches zu verbessern (Verminderung des Aufheizens im Sommer; Staubre-

duzierung; Sauerstoffproduktion etc.), sowie eine vorteilhaftere Umgebung für Pflanzen und 

Tiere, insbesondere Insekten, zu ermöglichen. Weiterhin wird damit das Ziel des Einfügens 

der Neubebauung in die nähere Umgebung verfolgt. 

 

2.5 Stützmauern 

Begründung: Die Verwendung von Betonmauern ist unzulässig. Damit wird das Ziel verfolgt, 

das sich die Neubebauung in die nähere Umgebung einfügen soll. Des Weiteren soll da-mit 

verhindert werden, dass Sichtachsen innerhalb des Siedlungsbereichs gestört werden, oder 

der Eindruck einer geschlossenen Bebauung entsteht. Ebenso dient dies der Verbesserung 
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des Mikroklimas im Wohngebiet in dem übermäßigen Aufheizen im Sommer und Verschattung 

von Nachbargrundstücken entgegengewirkt wird. 

Die maximale Höhe von Stützmauern, begrenzt auf 1,75 m, gilt für die gesamte bauliche An-

lage bis zur Oberkante des letzten Bauteils, es wird nicht getrennt zwischen Mauer und Auf-

bau. Damit sind Zäune oder Sichtschutzelemente mit in die Gesamt-höhe beizumessen und 

gelten mit zur baulichen Anlage. 

 

1.5 Verfahren 

Das Bebauungsplanverfahren wird im vereinfachten Verfahren durchgeführt, da eine Ände-

rung des Bebauungsplans nach Maßgabe der Gemeinde für die städtebauliche Entwicklung 

und Ordnung zwar erforderlich ist (§1 Abs. 3 BauGB), jedoch erfordert die Art der Änderung 

kein Regelverfahren. 

 

Die Voraussetzungen für das vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB sind gegeben, da die 

Grundzüge der Planung durch die geplante Änderungen nicht berührt werden. Nach § 13 Abs. 

1 liegen Tatbestände der Nr. 1-3 nicht vor, damit kann die Gemeinde das vereinfachte Verfah-

ren anwenden. 

 

Nach § 13 Abs. 3 gilt: Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 

4, von dem Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten 

umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklä-

rung nach § 6a Abs. 1 und § 10a Abs.1 abgesehen, § 4c ist nicht anzuwenden. Bei der Betei-

ligung nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 ist darauf hinzuweisen, dass von einer Umweltprüfung abgese-

hen wird. 

 

 

Schellweiler, den ………. (Matthias Doll) 

               Ortsbürgermeister 

 


